
Im Zusammenhang

mit einem Gesetz-

entwurf zur Anhe-

bung der Altersgren-

zen im Rentenrecht

(RV-Altersgrenzen-

anpassungsgesetz)

sind besondere Ver-

trauensschutzrege-

lungen für Ange-

hörige der Geburts-

jahrgänge bis 1954

vorgesehen, wenn 

sie bereits vor einem

bestimmten Stichtag

verbindlich Alters-

teilzeit vereinbart

haben.

F
ür die Beamtenversor-
gung hat die Koalitions-
arbeitsgruppe beschlos-
sen, die geplanten Maß-
nahmen in der gesetzli-

chen Rentenversicherung unter
Berücksichtigung der Unter-
schiedlichkeit der Systeme wir-
kungsgleich in das Versorgungs-
recht der Beamten zu übertra-
gen. Das Bundesministerium
des Innern (BMI) soll dazu ent-
sprechende Entwürfe erarbei-
ten.

Sowohl die Heraufsetzung des
Renteneintrittsalters, als auch
eine wirkungsgleiche Übertra-
gung ins Beamtenrecht lehnt die
Verkehrsgewerkschaft GDBA
angesichts der hohen Arbeitslo-
sigkeit und des sich abzeichnen-
den weiteren Stellenabbaus ab.

Besonderen Vertrauensschutz
bei der Anhebung der Alters-
grenzen für die Regelaltersrente
sowie die Altersrenten für lang-
jährig Versicherte und schwer-
behinderte Menschen haben
nach den Plänen der Bundesre-

gierung Angehörige der Ge-
burtsjahrgänge 1954 und älter,
wenn sie bereits vor dem 31.
Dezember 2006 verbindlich Al-
tersteilzeit vereinbart haben.

Gesetzentwurf liegt 
noch nicht vor 
Die Bundesregierung hat zwar
bekundet, die Anhebung der Re-
gelaltersgrenze in der gesetzli-
chen Rentenversicherung wir-
kungsgleich auf das Recht der
Beamtenversorgung zu übertra-
gen, allerdings liegt hierzu noch
keinerlei Gesetzentwurf vor. In-
soweit gelten die derzeit beab-
sichtigten Vertrauensschutzre-
gelungen im Zusammenhang
mit dem Entwurf des RV-Alters-
grenzenanpassungsgesetzes
vorerst nur für Arbeitnehmer
und nicht für Beamte.

Beamtinnen und Beamte haben
derzeit nach geltender Rechtsla-
ge – also gemäß § 72 b Bundes-
beamtengesetz (BBG) – die
Möglichkeit Altersteilzeit zu be-
antragen, sofern sie die Voraus-
setzungen erfüllen. Das BMI
hatte zwar Beschränkungen ein-
geführt – speziell beim Block-
modell, also der Variante mit Ar-
beits- und Freistellungsphase,

sowie für die Altersgruppe der
55- bis 59-Jährigen. So wird seit
Januar 2005 wegen der Kosten
für den Bundeshaushalt Alters-
teilzeit ab dem 55. Lebensjahr
nur noch schwer behinderten
Beamtinnen und Beamten so-
wie in Stellenabbaubereichen
des Bundes bewilligt. 

Insofern sind alle Beamtinnen
und Beamte des Bundeseisen-
bahnvermögens (BEV), ein-
schließlich der dem DB Konzern
zugewiesenen Beamten, von
diesen Einschränkungen nicht
betroffen. (Siehe Bericht im

GDBA-magazin, Ausgabe April
2006, Seite 12).

Die Altersteilzeitregelung ist
nach § 72 b BBG befristet und
läuft demnach noch bis zum 31.
Dezember 2009. Die Verkehrs-
gewerkschaft GDBA fordert die
Beibehaltung der Altersteilzeit
ohne Einschränkungen und die
Aufhebung der Befristung. Wei-
tere Informationen zur Altersteil-
zeit für Beamte stehen im Inter-
net und Intranet der Verkehrsge-
werkschaft GDBA, Zugang un-
ter „www.GDBA.de“ zur Verfü-
gung. j.m.
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Keine Änderung bei der 
Altersteilzeit für Beamte

Derzeit mögliche Bewilligungsformen der Altersteilzeit
Altersgruppe Beschäftigtengruppe Teilzeitmodell Blockmodell

55 – 59 Jahre Beamtinnen und Beamte mit Schwerbehinderung Ja Nein

Beamtinnen und Beamte in den festgelegten 
Stellenabbaubereichen (BEV) Ja Ja

alle anderen Beamtinnen und Beamte Nein Nein 

60 – 65 Jahre Beamtinnen und Beamte mit Schwerbehinderung Ja Nein 

Beamtinnen und Beamte in den festgelegten 
Stellenabbaubereichen (BEV) Ja Ja 

alle anderen Beamtinnen und Beamte Ja Nein 


